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Konferenz Gelegenheit hatte, in das Leben und Schaffen

eines Departements einen Blick zu werfen, sieht man

selber auch die hundert Schwierigkeiten, die sich

gutem Willen und frischer Tatkraft in den Weg stellen.

Umsomehr gebührt Herrn Staatsrat Pitteloud der
Dank des ganzen Volkes für das, was er bis heute für

die Schule bereits getan hat und noch zu verwirklichen

plant.
Die Tagung war wieder einmal früher zu Ende, als

man es gedacht hatte. Mit neuem Mut und vielen guten

praktischen Winken geht's nun zur täglichen
Arbeit zurück. b.

Mitteilungen
Amtliche Mitteilungen des
Erziehungsdepartements des Kantons Wallis

Der 5 3. Schweiz. Lehrerbildungskurs
findet dieses Jahr vom 1Q. Juli bis 5. August in Solo-
thu rn statt und umfasst total 12 Kurse, wovon sechs je
1 Woche und die andern 3—4 Wochen dauern.

Das Erziehungsdepartement erinnert daran, welche

schönen Erfolge der 52. Lehrerbildungskurs in Sitten

erreicht hat, und empfiehlt die Teilnahme am diesjährigen

Kurs.

Interessenten wollen sich beim Departement melden

und werden den Prospektus mit dem Anmeldeblatt
erhalten.

Sitten, den 16. März 1944.

Der Erziehungsdirektor:

Piffeloud.

53. Schweiz. Lehrerbildungskurs für
Knabenhandarbeit und Arbeitsprinzip
in Solothurn

Der Schweiz. Verein für Knabenhandarbeit und

Schulreform veranstaltet vom 10. Juli bis 5. August in Solothum

den 53. Schweiz. Bildungskurs für den Unterricht

in Knabenhandarbeit und zur Einführung in das Arbeitsprinzip.

Der Bildungskurs untersteht der Oberaufsicht

der Erziehungsdirektion des Kantons Solothurn. Es werden

folgende Kurse durchgeführt.

A. Technische Kurse (Knabenhandarbeit):

1. Handarbeiten für die Unterstufe: 1. bis 4. Schuljahr,

3 Wochen, vom 17. Juli bis 5, August;

2. Papparbeiten für die Mittelstufe: 4. bis 6. Schuljahr,

4 Wochen, vom 10. Juli bis 5. August.

3. Holzarbeiten für die Oberstufe: 7. bis 9. Schuljahr,

4 Wochen, vom 10. Juli bis 5. August;

4. Metallarbeiten für die Oberstufe: 7. bis 9. Schuljahr,

4 Wochen, vom 10. Juli bis 5. August;

5. Flugzeugmodellbau: 7. bis 9. Schuljahr, 10 Tage,

vom 27. Juli bis 5. August.

Offene Lehr-
und Organistenstelle

Die Stelle eines Primarlehrers (event.
1. Klasse) und Organisten in Entlebuch wird
infolgeTod des bisherigen Inhabers zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben. Neben der
zugeteilten Klasse ist an 6 weiteren
Gemeindeschulen Gesangsunterricht zu erteilen und
die Leitung der Gesang-Vereine zu
übernehmen (Männerchor und Gemischten Chor).
Erfordert ist für die Schule das Luzerner
Lehrpatent.

Dem Bewerber steht auch die Möglichkeit
offen, in Instrumentalmusik Privatunterricht
zu erteilen. Es bietet sich ein schönes

und umfangreiches musikalisches
Betätigungsfeld.

Gehalt nebst der gesetzlichen
Lehrerbesoldung ca. Fr. 1800.— für die Leistungen
als Organist und Chorleiter.

Anmeldungen sind bis zum 8. April 1944
an die Erziehungskanzlei des Kantons Lu-
zern zu richten.

Entlebuch, den 22. März 1944.

Die Schulpflege.

HANS WIRTZ
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